
XXXIV Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880.

Noch: 5. Synoptische Uebersicht der für die neuesten

Schweiz. Belgien. >iedcrlandc. Dänemark.

4. Helehe Beeölke- 
rungs-komhinatio- 

nen wurden bei der 
letzten Zählung er­

hoben, und auf 
welche beziehen sieh 
die veröffentlichten 

Ergebnisse!

Die faktische und die Wohn- 
Bevölkerung.

Die Zählung erstreckte sich 
„auf alle an dem Zählungstage 
in jeder Einwohnergemeinde An­
wesenden, sowie auf alle nur vor­
übergehend aus derselben Abwe­
senden. “

Als anwesend waren einzu­
tragen alle Personen ohne Aus­
nahme, welche in der Nacht vom 
30. Nov. zum l.Dez. in den zur 
Wohnung der Haushaltung gehö­
renden Räumlichkeiten übernach­
tet hatten.

Als vorübergehend abwe­
send galten zur Haushaltung ge­
hörende Mitglieder, welche ihren 
Wohnsitz noch in der Gemeinde 
hatten und nur aus vorüberge­
hender Veranlassung abwesend 
waren.

Personen, welche in der be- 
zeichneten Nacht in keiner Woh­
nung übernachtet hatten, wurden 
in die Liste derjenigen Haushal­
tung eingetragen, in welcher sie 
am Morgen des 1. Dezember an­
langten.

Die auf Schiffen befindlichen 
Personen waren in dem Hafen 
oder Stationsorte zu zählen, wo 
das Schiff am 1. Dezember an­
kerte.

Die veröffentlichten Ergeb­
nisse unterscheiden die ortsan­
wesende (population de fait) 
und die Wohnbevölkerung (po­
pulation domiciliee).

Wohnbevölkerung (popula­
tion de residence habituelle, dite 
de droit) und faktische Be­
völkerung (population de fait).

Zur Wohnbevölkerung ge­
hörten

1) alle in der Haushaltung 
zur Zählungszeit anwesenden Per­
sonen, wofern sie nicht a) nur 
vorübergehend, d. li. auf kurze 
Zeit, anwesend waren, oder b) zu 
den folgenden Kategorien gehör­
ten:
«) den in Pflege oder in die 

Lehre gegebenen Kindern, 
ß) den Schülern in Unterrichts­

anstalten,
y) den Milizen und Stellvertretern 

im aktiven Dienst, die nicht 
berufsmässige Soldaten wa­
ren („Les miliciens et les 
remplacants sous les dra- 
peaux, pour autant qu’ils 
n’aient pas contracte d’en- 
gagement volontaire“), 

d) den Insassen von Kranken­
häusern, Gefängnissen u.s.w., 
welche nur zeitweise in die­
sen Anstalten untergebracht 
waren,

f) den im Lande reisenden Per­
sonen;

2) diejenigen Mitglieder der 
Haushaltung, die nur vorüber­
gehend von derselben getrennt 
waren.

Die thatsächliche Bevöl­
kerung bestand aus allen zur 
Zeit der Zählung in der Ge­
meinde anwesenden Personen, 
mochten sie daselbst ihren ge­
wöhnlichen Wohnsitz haben oder 
nur vorübergehend verweilen 
(l’ensemble des personnes pre­
sentes dans la commune).

Berufsmässige Soldaten wur­
den stets als in ihrem Quartier 
(Kaserne) anwesend gezählt(„ren- 
seignes comine presents dans le 
bulletin de menage remis ä la 
caserne et ne recevront pas de 
carte individuelle “).

Wohnbevölkerung und 
faktische Bevölkerung.

Die Bevölkerung einer Ge­
meinde wurde unterschieden

a) in solche Personen, die ihren 
wirklichen Wohnsitz in ei­
nem Hause derselben oder 
auf einem dort stationirten 
Schiffe hatten und

b) in solche, die eine andere 
Gemeinde für ihren wirkli 
chen Wohnsitz erklärten. 
Der wirkliche Wohnplatz

(werkelijke woonplaats) von Per­
sonen mit mehr als einer Woh­
nung, war die Gemeiude, in de­
ren Bevölkerungsregister sie ein­
geschrieben standen. Personen, 
die Anstalten ausserhalb besuch­
ten, wurden da als wohnhaft ge­
zählt, wo sie während dieses 
Besuchs einquartirt waren.

Als die Wohnung von Dienst­
boten galt ihre Schlafstelle.

Beurlaubte Soldaten wurden 
in ihrer Garnison als vorüberge­
hend abwesend gezählt.

Als wirklicher Wohnplatz von 
Angestellten in Klöstern, Ver- 
sorgungs-, Besserungs- und Kran 
kenanstalten wurde der Ort ihrer 
Schlafstelle; von Angestellten 
in Siechenhäusem, Zellengefang­
nissen u. s. w. ihr gewöhnliches 
Nachtquartier angesehen.

Die Insassen solcher Anstal­
ten wurden als vorübergehend 
anwesend verzeichnet (tijdelijk 
aanwezig).

Die ortsanwesende Wohn­
bevölkerung, die vorüber­
gehend Anwesenden und die 
vorüb er gehend Ab wes enden.

Zur ortsanwesendenWohn 
b e v ö 1 k e r u n g wurden gerechnet: 
alle in der Nacht vom 31. Jan. 
auf den 1. Februar 1880 in der 
Haushaltung anwesenden Perso 
nen, die an dem Orte ihren 
festen Wohnsitz hatten (Haupt 
liste); zur vorübergehend an­
wesenden Bevölkerung: alle
Personen, die in der Zählungs­
nacht an dem Orte übernachtet 
hatten, aber ihren festen Wohn 
sitz ausserhalb hatten; zur vor­
übergehend abwesenden Be­
völkerung: diejenigen Personen, 
welche im Augenblick der Zäh­
lung aus dem Orte ihres festen 
Aufenthalts abwesend waren.

Personen, welche in der Nacht 
vom 31. Januar zum 1. Februar 
kein bestimmtes Nachtquartier 
hatten, wurden bei der Familie 
aufgeführt, wo sie am 1. Febr. 
eintrafen.


